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unier iv{itwiiku ng von

Vors. Richter arn LG Schade,

Richter Dr. Hub und

Richterin am LG Holz

ftlr Recht erkannt:

Die Bekfagte wird verurteirlt, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr mit
Verbraucfiein die nac*rfofgende oder eine dieser inhaltsgleiche Klausel irn Zu-

sammenhang mit Darbhensverüägen zu venruenden, oder sich hierauf zu be-
rufen:

"Erfofgt die Beleihungswerterm ittlu ng ohne Besichtung des Beleihungsob-
jekts, wird für jedes Darlehen eine Gebühr von O,2 slo des Darlehensbeffa-
ges,'rnindestens 15,00 €, bei Besichtigung eine Gebühr von 0,4 oÄ des

Darhhensbetrages. mindestens 30,00 €, füllig- Die Gebühr wird von mir
gezahlt, unabhängig davon, ob es zu einem Darlehensvertrag kommt oder

nicht."

Für jeden Fall der Zuwiderhandlung wird der Beklagten die Verhängung eines
Ordnungsgeldes in Höhe von bis zu 250 000,00 €'angedroht.

Die weitergehende Klage wird abgewfesen.

Die Beklagte ftägt die Kosten des Rectrtsstreits.

Streitwert bis 3.300,00 €

1 .

2 .

4.
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T a t b e s t a n d

Der Klager nimmt die Beklagte au'(Unterlassung der Verwendung von Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen in Anspruch, die seiner Ansicht nach gegen gesetzfiche Vorschrif-

ten verstoßen.

Der Kfäger betätigt sich im Sinne von $ 4 Abs. 2 UKlaG, ist in die beim Bundesverwal-

tungsanrt naotr S 4 Abs. ,t uKlaG geführte Liste soleher Einrictrtungen eingetragen und

deshalb gemäß $ 3 UKIaG bdrechtigt, Unterlassungsansprüche im Sinne von $ 2 UKIaG
geltend zu machen-

Die Beklagte betreibt in der Rechtsform einer Aktiengesellschafl dle Geschäfte einer

Bausparkasse. Sie triü dabei im Verbund mit der der Wtistenrot ffiothekenbank AG

und der Württembeigischen Lebensversicherung AG auf.

lrn Gescträfrsverkehr mit Bausparem verrpendet sie als Allgeneine Bausparbedingun-

gen {ABB) bezeichnete Geschäftsbedingungen, deren $ 17 Abs. 3 latrtet

,Die mit der AbwicHung des Vertrages, insbesondere mit der Beleihung und Verwer-
tung verhlndenen Auslagen (z.B- Notariats- und Gerichtskosten, Kosten von Gutach-
ten. Schfuungen und Baukontrollen) gehen an Lasten des Eausparers."

Daneben verwendet die Bektagte im Geschäftsver.kehr mit ih'ren Kunden, darunter aueh
Veöraucfrern, vneitere Allgemeine Geschäftsbedingungen, in denen sich.nachfolgende

auf die dingliche Besicherung von Darlehen (der Beklagten oder ihrer Schwestergesell-

sctraften) zugeschnrttene Regetung findet

"Die Bausparkasse, die Bank, die Hypothekenbank und die Württembergische sind be-

fugt, ein Wertgutacfrten für das Beleihungsobjekt erstellen zu lassen. lcfr bin damit ein-

verstanden, dass ein eventuell zu erstellendes Wertgutachten in das Eigenlum von

Wüstenrot übergeht. Erblgt die Beleihungswertermittlung ofine Besichtung des Belei-

hungsobjekts, wird ftir jedes Darlehen eine. Gebühr von O,2 % des Darlehensbetrages.

mindestens 15,00 €, bei Besichtigung eine Gebtlhr von O,4 % des Darlehensbetr€ges,

mindestens 30,00 €, fällig. Die Gebühr wird von rnir gezahlt, unabhängig davon, ob es

zu einem Darlehens verü:ag kornrnt eder nicht.'
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Der Kläger beanstandet diese Regelung urrd macht geltertd, die Berechnurtg von Kosten

durch eine Bank auf Grund von Allgemeinen Geschäftsbedingungen sei nur zulässig,

wenn für den Kunden eine korrespondierende Dienstleistung erbracht werde, geschehe

dies nicht, liege eine unangemessene Benachteiligung der Kunden vor, die mit wesentli-

chen Grundgedanken einer gesetzlichen Regetung abweiche und mit dieser gesetzli-

chen Regelung nictrt zu vereinbaren sei (S 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB). Tatsächli€h erbräch-

ten Banken mit der Erstellung von Wertgutachten zu Beleihungszwecken (entsprechend

der gefestigten Rechtsprecfiung des BGH) ihren Kunden keine Leistung, sondem wür-

den ausschließlich in ihrem eigenen Interesse tätig. Unangemessen sei auch die Be-

rnessung des Engetts filr die Wertermitüung nach der Höhe des beanttagten Darlehens,

weil der Auftvand fur die Bewertung der Sictrerfreit objeKiv nicht mit dem Wert der beab-

sicfrtigüen Betastung koneliere, sondem gelade erst darauf abziele, fustzustellen, ob die

Slchertrelt für db angestrebte Beleihung ausreiche oder nicht-

Der Kläger beanbagl

1. Die Beklagte wird verurteilt, es zlt unterlassen, irn geschäftlichen Verkehr mit

Verbrarichern die nachfolEende und di,eser inhaltsgleiche Klausel lm Zusam-

menhang mit Darlehensverträgen zu verwerrden, oder sich hierauf zu berufen:

-Erfolgt dirg Beleihungswertermitflung ohne Besichfung des BeleihungsoLt-

jekts, wird für jedes Darlehen eine Gebühr von O,2 o/o des Darlehensbetra-

ges, mindestens 15,O{t €, bei Besichtigung eine Gebühr von 0,4 % des

Darlehensbetrages, mindestens 30,0O €, ftillig. Die e'ebühr wird von mir

gezahlt, unabhängig davon. op es zu einem Dartehensverbag kornnrt oder

nicht."

Der Beklagten wird angedroht, dass für jeden Fall der Zuwiderhandlung ein

Ordnungsgeld bis zur Höhe von 250 000,00 € gegen sie festgesetzt wird.

Dem Kläger wird die Befugnis zugesprochen, die Urteilsformel mit der Be-

zeichnung der veruüeilten Beklagten auf deren Kosten im Bunde3anzeiger, im

Übrigen auf eigene Kosten bekannt zu rnachen-

2.

?
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Die Bekiagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte verteidigt ihre Regelung und bringt vor, sie habe bisher übersehen' dass

sie untenschiedliche Klauseln zur Erstattung der Kosten der Beleihungswertermittlung

vennrende. Sie macht geltend, dass sie vom Kunden, der um ein Darlehen nachsuche

uhd als sicherheit die Beleihung einer lmmobilie anbiete, verlangen könne, dass dieser

seinerseits die Werthaltigkeit der angebotenen Sicherheit nachweise; dies komme re-

gelmäßig teuerer als eine Wertermittlung durch die Bank; letztlich handle es sich um

Bearbeitungskosten des Darlehensantages, die der Beklagten entstünden und eben

desyvegen vom Dartehensnehmer zu tragen seien, nicht dagegen um ein Entgeh; aucl"f

alle anderen Banken und Sparka-ssen würden so verfahren- Für sie als'Bausparkasse

sei jedoch entscheidend, dass ihr gesetzlich vorgeschrieben sei, Gelddarlehen nur für

wohnungswirtscfisffiiche Zrivecke zu vergeben und sie so abzusichern, dass diee in-

nerhalb der ersten vier Fünftel des Beleihungswertes lägen. Dämit würde es sich bei der

Wertermiülung um einen integrierenden Bestandteil der Darlehensgewährung und bei

ihren Kosten um Kosten des Darbhens handäln. Es könne ihr, auch wenn dies bei lm-

rnobilienlqediten qnders als bei sonstigen Veöraucherkrediten nicht vorgeschrieben sei,

nicht verwehrt sein, diese gesondert auszuweisen. Dass sich die Gebtihr ftir die Wert-

ermitgung nach dem Wert des zu begutaehtenden ObjeKs richt'e, enbpreche hetge-

brachten Grundsätzen der Honorierung von Gutachtern. Schließlich sei es für den Kun--

den nur günstig, wenn sich die Gebtthr nictrt nach dem Wert des Beleihungsobjektes

richte, weil der Wert der Sicherheit immer höher sei, als der Wert der zu sichernden

Forderung.

Die yom Kläger beanstandete Klausel enthalte zwei Rege,lungen, nämlich was gelten

sollq, wenn einersefts zu einer Darlehensvergabe mit Werterrnrttlung und andererseits

nur zu einer Wertermittlung ohne Darlehensgewährung komme. Da sornit die Klausel

teilbar sei, könnten die vom Kläger vorgebracfrten Argumente allenfalls bei dem Verlan-

gen Bergcksichtigung finden, dass der Bausparer die Wertermittlungskosten auch dann

tragen sollö, weRn es nicht zu einer Darlehensvergabe kornrne-

Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringrens wird auf die gewechselten

Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genornmen.
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Das Gericht hat eine Stellungnahme der für die Genehmigung der Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen von Bausparkassen nach $ 9 Abs. 1 BausparkassenG berufenen

Bundesanstalt ftir Finanzdienstleisfungsaufsicht eingeholt. Auf diese (Bl. 77178) wird
ebenfalls Bezug genommen.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

Die zulässige Klage ist begnindet:

Der Kläger hat durch Vorlage einer Bescheinigung des Bunde$veruraftungsamtes
($ 4 Abs- 1 UKIaG) nachgewiesen, dass er berechtigrt ist, die skeitgegenständli-
öhen Ansprüche gelbnd zu macl'ren (S 3 UKhG)

Die mit der Klage beanstandete ilausel befindet sich in Alfgemeinen GeschadsUe
dingungen der Bektagrten, die diese im geschäftlichen Verkehr mit Verbrauchern
veruvendet

Zu den Alfgemeinen Geschäftsbedingungen der Beklagrten gehört nicht hur
das von ihr mit *Alfgemeine Bedingungen für Bausparuerfäge (ABB A) IDEAL
Bausparen für Neuabschlüsse ab dem 01.04-2006' überschriebene KlauseL
werk, sondern auch der in einern Anhagsformutar für die Gerryährung von Dar-
lehen (durch'die Beklagte oder ihre Schwesterfirmen) enthattene von dem
Kläger mit der Klage angegriffene TerL Denn auch die hierin enthaltenen Re-
gefungen sind zur Ergänzung oder Abänderung gesetzlicher Regelungen in
e iner un bestim mten vrelzah I von Anwe ndungsfällen bestimml

An der Einordnung derKlausel als kontrollfähige Allgerneine Geschäftsbedin-
gung im Sinn von S 307 Abs. 3 Satz 1 BGB ändert sich nichts dadurch. dass
sle eine "Gebühr"'zurn Inhalt hat.

a)

b)
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Denn nach gefestigter Rechtsprechung (vgl. BGH Urt. vom 30.11.04 Xl ZR

49lM - Depotgebiihren -; Urt. vom 1S.04.02 ltl ZR {99/01 - Deaktivierungs-

kfauöef - ; BGHZ 1A6, 42 - Hypothekenzinsen -) ist es zwar grundsätzlich

Sache der Vertragspaftner, Art und Umfang der vertragllchen Lebtung und

den dafür zu zahlenden Preis unmittelbar zu regeln; anderes gilt aber fur Ne-

benbestimmungen, die avar mittelbare Aus-nrirkungen a:trf Preis und Leistung

haben, an deren Stelle aber, wenn eine wirksarne vertragliche Regelung fehlt,

dbpositives GeseEesrecht tritt.

Nach dem tnhalt der Regelung verpflichtet sich die Beklagte nieht, das Wert-
grriachten einzuholen; di=s bleibtvielmehr ihrefn Belieben vorbehalten, indem

die Klausel nur die Befugnis, nicftt aber die Verpflichtung zur Einholung einer

Besarcrtung regetl

Eine Wechsetbeziehung zwiscfren L,eistung und Gegenleistung im Slnne von

Haupttrcrpflictrtttrgen scfieldet auch schon deswegren atrs, weil die Bekbg6e

ausdrticklich regelt, dass der Gegenstand der fraglichen L-eistungsbeziehung,

nämlicft das Wertsutar**n, in ihr Eigentum {rbergehen und damit rfir zur ei-
genen und ausschließlichen Verwendung verbleiben soll, so dass der V,er-
tragspartqr keinen Atrsprrch asf das Wertgutachten erwirbü

3. Durch db beanstandete Klausel wird der Veöraucher unangemessen benaehtei-
ligit, weil durch die Bedinnnung von uresentlic*ren Grundgedanken einer gesetdi-

chen Regelung abgeuricheri wird. Sie ist daher unWrksam (S 307 Abs. 1 Satz 1,
Abs.2Nr.  lBGB).

a) Ob die Klausel zwei,von einander teilbare Regetungen enthätt (Kostenabwäl-

zung nur ftlr den Fall des Zustandekomrnens eines Darlehensvertrages einer-
seits bzw. Kostenabwälzung unabhängig von einer Darlehensgewährung an-
dererseits), bedarf keiner Entschebung, weil die Klausel - wiei nachfolgend

auszuftthren - bereits fi.rr den Fall unwirksam ist, dass es zum Abscfrluss und
zur Durchführung eines Darfehensvertrages kornmt, und die entsprechende
Regelung in dem Fall,.dass ein Darlehensvertrag nicht gesehfossen wird. erst

rechtkeinen Bestand haben kann.
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b) Zu den wesentlichen Grundgedanken des dispositiven Rechts gehört, dass
ieder Rechtsunterworfene seine gesetzlichen Verpflichtungen zu erftillen hat,
ohne dafür ein gesondertes Entgelt verlangen zu können. Ein Anspruch auf
Ersatz anfafbnder Kosten besteht nur dann, wenn dies im Gesetz vorgese-
hen ist. lst das nicht der Fall, können entstandene Kosten nicht auf Dritte ab-
gewälä werden, indem gesetzlich auferlegte Pflichten in Allgemeinen Ge-
schäfübedingungen zu individuellen DiensUeistungen gegenüber Vertrags-
padnem erklärt vrrerden. Jede EnSeltregelung in Altgemeinen Geschäfrsbe-
dingunEen, die sich nicht auf eine auf rechtsgeschäfilicher Grundlage für den
einzelnen Kurden erbrachte (Haupt- oder Neben-) L-eistung sttffi sondern
Aufirvendungen ftlr drg Erftitlung eigqner Pflichten oder für Zwecke des Ver-
wenderc abzuterälzen versuc,ttt stetft nacfr der ständigen Recfrtsprechung des
Bundesgerichtshofs eine AUwelchung von Reehtsvorschriften dar und ver-
stößt deshalb gegen g 9 Abs. 2 Nr. 1 AGBG bäto- s 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB
n-F. (BGHz 148, 377, gga f; 141,3g0, 3gs fi 137,43, 45 f; jeweits m.w.N.).
Dsrüber hinaus indiziert die Unvereinbarkeit einer Klausel mit nresenflichen
Grundgedanken der gasetzlichen Regelung eine gegen Tröu und Glauben
verctoßende unangernessene Benachtsiligung des Vertragspartners ( BGHZ
146,377,394t 141, 390, 390).
Eine - "sonJerensefsähge'- Haupt- oder Nebenleistung für den Kunden ist
auch und bereits dann zu vemeinen, wenn Gegenstand der Vergnifungsrege-
lung eine Tätigkeit ist, die - w'e hier - nur im eigenen Interesse des Verwen-
ders liegt (so'BGHZ 13iT,43,46 einleitend zu Z a).

c) Nach der Rechtsprechung handelt eine Bank, die einen Kredit durch ein
Pfandrecht absichern möchte und deshalb ein Bewertungsgutachten über
den Pfandgegenstand einholt dabei nicht im fnteresse des Ä"nffrnO"n, "on,
dern ausschließtich im eigenen Interesse (BGH wM 1ggz, gr7; wM 1gg7,
2301; oLG Münctren WM 2000, 154). Die Bekfagte hat urrter Hinweis auf
eben diese Rechtsprechung in der vorgerichtlichen Korrespondenz den lnhalt
ihrer Klausel im Zusamrnenhang mit ihrer Weigerung verteldigt, ein von ihr
eingeholtes Beleihungsgutachten dem Kunden zur Einsicht zu überfassen.
Es kann also (obvroht dies im absirakien AGB-Kontfofiveifahren auch uner-



" v r l  l l o u  L ,  J  ! , .  & 4 c u l c l . . iJ-  r  L. l r -uü- lu lJ

- 9 -

1 -r,rr tvtJ't v14 t -t4td3

heblich wäre) ausgeschlossen werden, dass die Beklagte ihre Bedingungen
in der Praxis abweichend anwendet.

d) Die Beklagte kann sich nicht darauf berufen. dass sie als Bausparkasse eine
Wertermiftlung nicht nur im eigenen Interesse, sorrdern auch im Intercsse des
Bausparens vomehme oder dass es sich bei der Weftermitüung um einen in-
tegralen Bestandteir des anzubahnen Darrehensverhages handle.

Die Beklagte ist als Bausparlcasse verpflichtet, die Bestirnmungen des
Bausparkassengesetzes (BausparkG) einzuhafbtr. Denn insoweit unt€r-
liegt sie nach $ 3 BausparkG der Aufsight der Bundesanstalt ffIr Finanz-
dienstleistrrngsaufsicht Bei den Vqrschriften dieses Gedefzes handelt
es eich um die Regelungen, die die Beklagrte bei der Aus0bung ihres
Banlqgenerbes als Baupparkasse zu beacfrbn hat dagegen regeft das
Gesetz als solches nicht die Pflichten, die den einzelnen Bausparer tref-
fen.

Nach $ 7 Abs. 1 saE 1 BausparkG ist eine Bausparkqsse grundsätzlicfi
verpflichtet ihre Bauspardarlehen durch Hlpotheken oder Grundsctrut_
den an inländiscten rmmobitien abzusictrem. Nach g 7 Abs. 1 satz 3
BausparkG solf die Bereihung die ersten 4fi des Bereihungswertes des
Pf;andobjekts nicht trbersteigen; dies gitt jedoch nicht ausnafimstos,
sondern.nur utenn andere zusäitzliche Slcfrerheiten nicht zur Verfrlgung
stehen--Auch durih diese Regerungen wird die Ermitflung des BereL
hungrsurertes nicft zlr TätigGit der. Bekragiten für den Kunden, sondern
gehört zu den Aufgaben, die Beklagte ats Bausparkasse bewältigen
rnuss, um im Rahmen gesetzlicher vorgaben ihr Gewerbe auszuüben.

Dies wird auch dadurch unterstiichen, dass nach $ s Abs. 1 Nr. 3
BausparkG die ,,Berechnung des Beleihungswesens der zu beleihenden
Grundstücke" in den Alfgemeinen Geschäftsgrundsätzen, nicht aber in
den die vertragsbeziehungen regernden Aügemeinen Geschäflsbedin-
gungen niedergelegt werden rnuss.

aä)

bb)
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cc) Nach $ 5 Abs. 3 Nr. 3 BausparkG müssen die Altgerneinen Geschäfts-

bedingungen der Beklagten Bestimmungen über die Höhe der Kosten

und Gebühren enthalten, die den Bausparem berechnet werden. Diese

Vorschrift besagt jedoch nicht, dass die Beklagte verpflichtet oder gar

berechtigt wäre, für ei$ene Tätigkeiten Kosten anzusetzen oder von ei-

nem Darfehensnehmer einzufordem.

dd) Nach $ 4 BausparkG unterliegt eine Bausparkasse umfangreichert Be-

sclrränkungen hinsichtlich der Beschaffung von Geldmifteln als auch ih-

rer Veruvendung. öb=u werden duph weitere Beschränkungen in $ 6

BausparkG (Zrveckbindung der Bausparmittel) und S 6 a BausparkG

(Vermeidung von Währungsrisiken) ergänzt. Nach $ 10 BausparkG kön-

nen durcfr Rechtsverordnung wettere einschränkende Rqelungen (2,8.

zum Ve*rältnis von Großsparverträgen zum gesamten Sparsummenbe-

sbnd, zum Anteil durch Darlehen finanzierter gewerblicher lmmobilien

oder zum Anteil der Darlehen am Gesamtdarlehensbestand, die nicht

durclr Grrnrdpfandrecfrte gesichert sind oder gesichert sein rntlssen).

Aud dem Zusammnehang dieser Vorschrtften wird deuüich, dass sie

dern Schutz des Bauspargedankens und der Bausparer vor rbkanten

Geschäften der Bausparkassen dienen.

Danaus lässt sicfr ohne weiteres ableiten, dass die S 7 Abs. 1 Sätze 1

und 3 BausparkG enthaltenen Regeln bezüglich der Pflichl zur Darle-

henssicherung ttber Grundpfandrechte und die Bef eihu ngsgrenzen nictrt

auf das individuelle Verhältnis zwischen Bausparkasse und Kreditneh-

mer zielen und die Bausparkasse vor den Risiken des einzelnen Kredits

bewahren wollen. sondem im öffentlichen Interesse bestehen.

ee) Lässt sich aus den Vorschriften des Bausparkassengesetzes nicht ablei-

ten, dass die mit der Befolgung der Regeln verbundenen Kosten dem

Bausparer auferlegt werden müssen und wird umgekehrt deutlich, dass

die Beklagite als Bausparkasse mit der Beachtung von Beleihungsgren'

zen vor allem ihren öffentlich rechtlichen Pflichten nachkomrnt, dann ist

festzustellen, dass die Bewertung der Pfandobjekte nicht den Kundenin-

teressen, sondern den lnteressen der Bank dient, d.h. für Bausparkas-
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sen giit nichts anderes als für alfe anderen Banken auch. Die Beklag(e
kann daher die damit fiir sie veöunderren Kosten nicht auf den Kunden
in Form einer Entgettvereinbarung abwälzen, weil es sich hiertrei um all-
gemeine Geschäftskosten handelt, die - jedenfalls nicht in Attgemeinen
Geschäftsbedingungen - zum Gegenstand einer Vergütungsvereinba-

rung gemacht werden können.

d) Die vorn Kläger angegriffene Regelung lässtsich aucfr nicht aus g 492 Abs.
1 Satz 5'Nr.2 BGB rechtfertigen.

Nach dieser Vorschrift sind die vom Darfehensnehmer zu zahlenden Koeten
anzugeben. Abgesehen davon, dass diese V.orschrift nach g 492 Abs. 1 a
Satz 1 BGB bei lmrnobil'tarkrediten nicht gift, regelt die Bestirnmung nur,
dass Kosten, die tatsächlich vom Verbrauch er zu bezahlen sind, auch sffen
angegeben urerden müssen, nicht dagegen aber, dass eine Berechtigung
zur Erhebung der Kosten besteht.

e) Die Vergütungrsregelung kann.auch nictrt auf den Gedanken gestüEt urer-
den, dass die Beklagte lediglich ihre Aufirvendungen erseEt vertang(, die ihr

, im Interesse des Kreditnehmers entstanden sei,en. Denn die Annahme der
Rechtsprechung (vgt. oben unter c)), dass die Bank. die ftir einen Kredit Si-
cherheiten entgegennlmmt und diese auf ihre Werthaltjgkeit prüfi, nur im ei-
genen Interesse tätig wird, hindert einen Ersatzanspruch untier dem Ge-
sichGpunkt einer Fremdgeschäfu:führung. S 670 BGB gewährt nur einen
Anspruch auf Ersatz von Aufovendungen, d.h. freiwilligen Vermögensopfern,
die der Geschäftsführer für den Gescfräfuherm auf sich nimmt, nicht aber
eine Vergütung frlr eigene Tätigkeit (vgl. hierzu BGHZ 141, ge1,3g4, 3g9;
137,43,47).

4. Danach ist das Unterlassungsbegehren insgesarnt begründet. Dass die Beklagte
daneben mit einer weiteren von der Klage nicht angegriffenen Klausel ($ 17 Abs. 3
ABB) die Kosten von Gutachten und ScFrätzungen dern Bausparer auferlegrt, kann
nicht dazu führen, dass die streitgegenständliche wegen unangemessener Benach-
teiligung unwirksanre Kfausel aufrecht erhalten werden müsste.
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5. Die Androhung von Ordnungsmittel für den Fall einer Zuwiderhandlung folgt aus g

8e0 zPo

6. Der Antrag, dem Kläger gem. $ 7 UKIaG die Befugnis zur Urteilsveröffentlichung
zuzusprechen, wird zurtickgewiesen- Denn nach Abwägung aller Umstände hält
die Kammer daftlr, dass die Entscheidung tlber andere Wege als die Veröffentli-
chung der Entsclpidungsformel im Bundesanzeiger (oder anderen Medien) die
Verbraucher wirkungsvoller eneic*ren wird (vgl. Ulmer-Brandner-Hensen AGB-
Recht, 10. Aufl., RN 3 zu g 7 UKfaG).

7. Die Kostenentscheidung beruht auf S 92 Abs. 2ZPO,weil die Abweisung des An-
trags auf Zuerkennurlg der Veßftnüichungsbefugnis auf einer Ermessensent-
scheidung des Genbhts beruht (Ulmer-Brandner-Hensen aaO. RN S1.

Dire Entscfreklung zur vorläufigen Volbtreckbarkeit beruht auf g 709 ZPO.
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